An den








Landesschulrat für Steiermark

Postfach 663

Körblergasse 23

8011    G R A Z 


Eingangsstempel
Datum des 



Poststempels

	Betrifft: 
Ansuchen um Anstellung als Vertragslehrer/in

Bitte gewünschtes ankreuzen!
	

	Schultyp:
	HS
	VS
	ASO/SHL
	
	


	Sozialversicherungsnummer (unbedingt angeben):

   ( ( ( (   ( ( ( ( ( (
	


Ich ersuche um Anstellung an einer allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschule.

	Zuname
	Geborene(r)
	Akad. Grad
	Vorname




	PLZ

	Wohnort
	Straße
	Tel.Nr./FAX /E-Mail


	Geburtsdatum

	Staatsbürgerschaft
	Familienstand 
	Kinder  (Name und Geburtsdatum)


	Datum der Reifeprüfung, Schule, Schulort:


	Datum der 1. Lehramts-, Diplom-, Bachelorprüfung u. Erfolg:


	Gegenstände:
	Studienort:


	Datum der 2. Lehramts-, Diplom-, Bachelorprüfung u. Erfolg:


	Gegenstände:
	Studienort:


	Punkteanzahl der von der Päd. Akademie/ Hochschule bestätigten Anlage B:


	


	Anstellungsbereit ab
	
	
	
	
	z.B.: 0908 (September 2008)


	Verwendung in der Nachmittagsbetreuung.
	Ja
	Nein

	Ich bin auch mit weniger als einer vollen Lehrverpflichtung einverstanden.
	Ja
	     Nein


ANSTELLUNGSWÜNSCHE

Bezirke:
Achtung! Eine Anstellung erfolgt nur in den gekennzeichneten Bezirken!

	Bruck/Mur


	Deutschlandsberg
	Feldbach
	Fürstenfeld
	Graz
	Graz-Umgebung
	Gröbming
	Hartberg
	Judenburg
	Gesamte Steiermark

	Knittelfeld


	Leibnitz
	Leoben
	Liezen
	Mürzzuschlag
	Murau
	Radkersburg
	Voitsberg
	Weiz
	


	Strafgerichtliche, nicht getilgte Verurteilungen
	Ja
	Nein


	Chronische oder akute Krankheiten, die die Ausübung des Lehrberufes beeinträchtigen könnten:



	Bei Frauen bestehende Schwangerschaft:

Voraussichtlicher Geburtstermin:




Folgende Dokumente sind (je nach persönlicher Situation) dem Ansuchen beizulegen bzw. ehestens nachzureichen: (Mit *) bezeichnete Dokumente müssen gerichtlich oder notariell beglaubigte Foto-kopien sein.)

Bereits vorgelegt:

(
Lebenslauf

(
Geburtsurkunde *)

(
Staatsbürgerschaftsnachweis *)

(
Bescheinigung über Verurteilungen (im Falle der Anstellung nachzureichen)

(
Reifezeugnis *)

(
Lehramts-, Diplom-, Bachelorprüfungszeugnis *)

(
Heiratsurkunde *)

(
Scheidungsurteil *)

(
Geburtsurkunden der Kinder *)

	NOTENQUALIFIKATION 
siehe Anlagen A/I bis A/III  (Bestätigung der Akademie/Hochschule)

	
	Sehr gut

(Punkte)
	Gut

(Punkte)
	Befriedigend

(Punkte)

	2 Hausarbeiten, je
	10
	8
	5

	oder in Zukunft nur mehr eine fächerüber-

greifende, umfangreichere Hausarbeit
	20
	16
	10

	2 Klausurarbeiten, je
	10
	8
	5

	Schulpraxis
	20
	10
	5

	4 mündliche Schlussprüfungen, je
	10
	8
	5


Höchstmögliche Punktezahl pro Studiengang = 100 Punkte für ein abgeschlossenes Grundstudium (max. 20 Punkte für Hausarbeiten, 20 Punkte für Schulpraxis, 40 Punkte für mündliche Schlussprüfungen).

	ZUSATZQUALIFIKATION 
siehe Anlagen A/I bis A/III  (Bestätigung der Akademie/Hochschule)

	
	Punkte

	Weiteres Grundstudium mit abgeschlossener Lehramts-, Diplomprüfung
	       20

	Für ein Lehramt in Sprachheilpädagogik oder weiteres Hauptschulfach
	       10 (keine Abstufung)

	Für jede Zusatzausbildung, die mindestens 12 Wochenstunden umfasst (Aktuelles Fachgebiet, Zusätzlicher Fachgegenstand)
	         5 (keine Abstufung)

	Für jede Zusatzausbildung, die weniger als 12 Wochenstunden umfasst
	

	Für ein Auslandssemester (mindestens 3 Monate)
	         5

	Für jedes abgeschlossene Hochschulstudium, unabhängig von der Fachrichtung
	       10

	
	

	Von den obigen Zusatzqualifikationen treffen auf mich zu:
	

	
	


	Z u s a t z s t u d i u m / Z u s a t z a u s b i l d u n g

	Art des Zusatzstudiums bzw. der Zusatzausbildung
	abgelegt am  *)
	Gegenstand   *)
	Art des Nachweises
	

	Sonstiges (Konzessions-, Meister-

und Lehrabschlussprüfung)
	
	
	
	

	Weiterbildung (EDV, Lehrwart, etc.)


	
	
	
	

	Kommunikationstrainer, Chorleiter, Kapellmeister
	
	
	
	

	Begleitschilehrer (nur für nicht LÜ-Lehrer)


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*) falls zutreffend ausfüllen

Durch Zusatzqualifikationen höchstmögliche erreichbare Punktezahl: 30. In dieser Aufstellung nicht enthaltene Zusatzqualifikationen/Zusatzstudium/Zusatzausbildung werden bei entsprechendem Nachweis gesondert bewertet.

	T ä t i g k e i t   i n   d e r   A r b e i t s w e l t

Mindestdauer ½ Jahr, 50 v. H. Mindestbeschäftigungsausmaß

	Art der Tätigkeit bzw. Ausbildung
	wo/wofür *)
	von-bis
	Art des Nachweises
	

	a) fachspezifisch:


	
	
	
	

	       Erziehertätigkeit, Nachmittags-

       betreuung, Nachhilfeinstitute
	
	
	
	

	       Außerschulische Jugendarbeit


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b) nicht fachspezifisch:

    höherwertige Beschäftigung z.B.

    Geschäftsführer, Filialleiter,

    oder andere dispositive Tätigkeiten
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Insgesamt können höchstens 30 Punkte erreicht werden.
*) falls zutreffend ausfüllen

	L e h r -  u n d  U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t

Mindestdauer 1 Semester, 50 v.H. Mindestbeschäftigungsausmaß

	Art der Tätigkeit bzw. Ausbildung
	wo/wofür
	 von-bis
	Art des Nachweises
	

	Verwendung an einer ausländischen Schule
	
	
	
	

	Tätigkeit als Lektor/in bzw. Sprachassistent/in
	
	
	
	

	Deutsch als Fremdsprache 


	
	
	
	

	Vortragstätigkeit am WIFI/BFI/VHS/Urania/LFI
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Insgesamt können höchstens 40 Punkte erreicht werden.

	BISHERIGE VERWENDUNG AN EINER INLÄNDISCHEN SCHULE

Für Dienstzeiten in einem anderen Bundesland sind Bestätigungen vorzulegen.

	S C H U L E:

	von – bis

(Tag / Monat / Jahr)


	Verwendet als:

(Vl-IL, Vl-IIL...)
	Auszeichnung

ab dem Schuljahr 1998/99

Ja / Nein

	
	--
	
	

	
	--
	
	

	
	--
	
	

	
	--
	
	

	
	--
	
	


Für „Arbeitserfolg erheblich überschritten“ können höchstens 50 Punkte vergeben werden.

	SOZIALE  LAGE

	a) Es bestehen Sorgepflichten gegenüber anderen                                (  Ja         (  Nein

b) Ich bin Alleinverdiener/in in einem Mehrpersonenhaushalt             (  Ja         (  Nein

c) Sonstige berücksichtigungswürdige Umstände wie

    ..............................................................................................................................................................................................


	SONSTIGE ANGABEN

	Mutterschutz – Karenz
(von ............................................ bis .....................................................)

Präsenz-/Zivildienst abgeleistet
(von ............................................ bis .....................................................)

Zeitsoldat
(von ............................................ bis .....................................................)

Invalididät im Ausmaß  von        ...................... %
Begünstigungen nach dem Opferfürsorgegesetz    (  Ja        (  Nein                                


	ALLFÄLLIGE PERSÖNLICHE ANMERKUNGEN



	

	

	


Ich versichere, psychisch und physisch gesund zu sein und an keinen Krankheiten zu leiden, welche derzeit oder in Hinkunft meine psychische oder physische Gesundheit beeinflussen könnten. Falsche oder unvollständige Angaben können einen Grund zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses gemäß § 34 Abs. 2 lit. a VBG 1948 (Erschleichen der Aufnahme durch unwahre Angaben oder Verschweigen von Umständen) darstellen. Weiters werde ich alle Hinderungsgründe, die eine Anstellung meinerseits nicht möglich machen werden, rechtzeitig dem Landesschulrat bekanntgeben.

.............................................., am ........................................ 
.........................................................................................

Ort, Datum

                              (Unterschrift)

	Erklärung über Datenweitergabe


Ich erkläre mich im Sinne des Datenschutzgesetzes ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Personaldaten vom Landesschulrat für Steiermark an die Personalvertretung der Landes​lehrer übermittelt werden und dass mein Name in der beim LSR f. Stmk. aufliegenden Bewerberliste aufscheint. (Zutreffendes bitte ankreuzen).

( Ja                   ( Nein

Mir ist bekannt, dass diese Zustimmung von mir jederzeit schriftlich widerrufen werden kann.

..............................................................
..................................................................

Datum
                                (Unterschrift)

Studienordnung vor 1999
	Stempel der Pädagogischen Akademie
	Anlage B1
(zu Anlage A/1)


An den

Landesschulrat für Steiermark

Postfach 663

Körblergasse 23

8011 Graz

Vom Lehrer – Bewerber auszufüllen!

	Nachname, Vorname, Geborene(r)



	Sozialversicherungsnummer:

( ( ( (   ( ( ( ( ( (

	Lehramtsprüfung für           ( VS          ( HS         ( ASO        ( ......................................
abgelegt am ..........................................................

Gegenstände: ...................................................................................................................


Die Direktion der Pädagogischen Akademie bestätigt für die (den) Obgenannte(n), dass die Lehramtsprüfung für oa. Studienrichtung mit folgenden Beurteilungen abgeschlossen wurde:

Von der Pädagogischen Akademie auszufüllen!

	(
	Ausgezeichnet
	(
	Guter Erfolg
	(
	Bestanden

	
	Beurteilung
	Punkte
	
	Bezeichnung des Zusatz-

studiums/Akt. FG
	Anz. der

Sem. WSt.

	2 Hausarbeiten
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Schulpraxis
	
	
	
	
	

	2 Klausurarbeiten
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4 mündliche Schluss-

prüfungen
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zusatzstudium/

Akt. Fachgebiet
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Auslandssemester

(mindestens 3 Monate)
	
	
	
	
	

	Summe
	
	
	
	
	


..................................................................                      ....................................................................

Ort, Datum





     Für die Direktion

	Bewertung des Ergebnisses der Lehramtsprüfung sowie von

Zusatzstudien und Aktuellen Fachgebieten


Studienordnung vor 1999 
Anlage A/I (zu Bestätigung B1)
	LEHRAMTSPRÜFUNG (Punkt 4.)

	
	Sehr gut

(Punkte)
	Gut

(Punkte)
	Befriedigend

(Punkte)

	2 Hausarbeiten, je
	10
	8
	5

	oder in Zukunft nur mehr eine fächer-übergreifende, umfangreichere Hausarbeit
	20
	16
	10

	2 Klausurarbeiten, je
	10
	8
	5

	Schulpraxis
	20
	10
	5

	4 mündliche Schlussprüfungen, je
	10
	8
	5


Höchstmögliche Punktezahl pro Studiengang = 100 Punkte für ein abgeschlossenes Grundstudium (max. 20 Punkte für Hausarbeiten, 20 Punkte für Schulpraxis, 40 Punkte für mündliche Schlussprüfungen).

Anlage A/II
	ZUSATZSTUDIEN UND –AUSBILDUNGEN (Punkt 5.1.1)

	
	       Punkte

	Weiteres Grundstudium mit abgeschlossener Lehramtsprüfung
	       20

	Für ein Lehramt in Sprachheilpädagogik oder weiteres Hauptschulfach
	       10 (keine Abstufung)

	Für jede Zusatzausbildung, die mindestens 12 Wochenstunden umfasst

(Aktuelles Fachgebiet, Zusätzlicher Fachgegenstand)
	         5 (keine Abstufung)

	Für ein Auslandssemester (mindestens 3 Monate)
	         5

	Für jedes abgeschlossene Hochschulstudium, unabhängig von der Fachrichtung
	       10


	INSGESAMT ERREICHBARE MAXIMALE PUNKTEANZAHL

	Lehramtsprüfung
	100
	Beurteilung im Dienst
	50
	Arbeitswelt
	  30

	Zusatzstudien und -ausbildungen
	  30
	Lehr- u. Unterrichtstätigkeit
	40
	Wartezeit
	150


	Bewertung des Ergebnisses der Diplomprüfung
Sowie von Akademielehrgängen


Akademiestudiengesetz (AStG) bis 2007
Anlage A/II (zu Bestätigung B2)
	LEHRAMTSPRÜFUNG (Punkt 4.)

	
	Sehr gut

(Punkte)
	Gut

(Punkte)
	Befriedigend

(Punkte)

	1 fächerübergreifende Diplomarbeit
	20
	16
	10

	Schulpraxis
	20
	10
	5

	1 Klausurarbeit
	20
	16
	8

	3 mündliche Schlussprüfungen, je
	13.3
	10.7
	6.7


Höchstmögliche Punktezahl pro Studiengang = 100 Punkte für ein abgeschlossenes Grundstudium.
Anlage A/II

	AUFBAUSTUDIEN UND AKADEMIELEHRGÄNGE

	
	       Punkte

	Aufbaustudium
	       20

	Für ein Lehramt in Sprachheilpädagogik oder weiteres Hauptschulfach
	       10 (keine Abstufung)

	Für jeden Akademielehrgang, der mindestens 12 Wochenstunden umfasst
	         5 (keine Abstufung)

	Für jeden Akademielehrgang, der weniger als 12 Wochenstunden umfasst
	         

	Für ein Auslandssemester (mindestens 3 Monate)
	         5

	Für jedes abgeschlossene Hochschulstudium, unabhängig von der Fachrichtung
	       10


	INSGESAMT ERREICHBARE MAXIMALE PUNKTEANZAHL

	Diplomprüfung
	100
	Beurteilung im Dienst
	50
	Arbeitswelt
	  30

	Aufbaustudien und Akademielehrgänge
	  30
	Lehr- u. Unterrichtstätigkeit
	40
	Wartezeit
	150


Bestätigung B2
(zu Anlage A/ II)
Akademiestudiengesetz (AStG) von 1999 bis 2007
	An den

Landesschulrat für Steiermark

Körblergasse 23

Postfach 663

8011 GRAZ
	
	Stempel der Pädagogischen Akademie





Vom/Von der Lehrer/in - Bewerber/in auszufüllen!

	Nachname, Vorname, Geborene(r)



	Sozialversicherungsnummer:



	Diplomprüfung für
( VS
( HS
( ASO
( 

abgelegt am 


Fächer/Ausbildungsschwerpunkte: 



Die Direktion der Pädagogischen Akademie bestätigt für die (den) Obgenannte(n), dass die Diplomprüfung für oa. Studienrichtung mit folgenden Beurteilungen abgeschlossen wurde:

Von der Pädagogischen Akademie auszufüllen!

	Gesamtnotendurchschnitt für das Grundstudium: 
 
Credits des Grundstudiums: 180

	
	Beurteilung
	Punkte
	
	Bezeichnung des Akademielehrganges:
	Anz. der Sem. WSt.
	Punkte

	1 Diplomarbeit
	
	
	
	
	
	

	Schulpraxis
	
	
	
	
	
	

	1 Klausurarbeit
	
	
	
	
	
	

	3 mündl. Schlussprüfungen
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Aufbaustudium
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Akademielehrgang (ab 12 SWStd.)
	
	
	
	Bezeichnung des Aufbaustudiums:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Akademielehrgang (bis 11 SWStd.)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Summe:
	
	

	Auslandssemester (mind. 3 Monate)
	
	
	
	
	
	

	Summe:
	
	
	
	
	
	


Ort, Datum
   Für die Direktion
	Bewertung des Bachelorstudiums


Hochschulstudiengesetz 2005 (HG) ab 2007

Normales Bachelorstudium (zu Bestätigung B3)
Anlage A/III

	LEHRAMTSPRÜFUNG (Punkt 4.)

	
	Sehr gut

(Punkte)
	Gut

(Punkte)
	Befriedigend

(Punkte)

	Bachelorarbeit
	30
	20
	10

	Schulpraxis
	30
	20
	10

	Gesamtleistung
	40
	26,6
	13,3


Höchstmögliche Punktezahl pro Studiengang = 100 Punkte für ein abgeschlossenes Grundstudium.

Anlage A/II

	aufbauendes Studium UND Lehrgänge

	
	       Punkte

	Zusätzliches Pflichtschullehramt
	       20

	Für ein Lehramt in Sprachheilpädagogik oder ein weiteres Hauptschulfach 
mit 60 Credits
	       10 (keine Abstufung)

	Für jeden Lehrgang ab 30 Credits
	       10

	Für jeden Lehrgang, der mindestens 15 Credits und höchstens 29 Credits ergibt
	         5 (keine Abstufung)

	Für jeden Lehrgang, der weniger als 15 Credits ergibt
	         2

	Für ein Auslandssemester (mindestens 3 Monate)
	         5

	Für jedes abgeschlossene Hochschulstudium, unabhängig von der Fachrichtung
	       10


	INSGESAMT ERREICHBARE MAXIMALE PUNKTEANZAHL

	Bachelor
	100
	Beurteilung im Dienst
	50
	Arbeitswelt
	  30

	Aufbauende Studien und Lehrgänge/ Hochschullehrgänge
	  30
	Lehr- u. Unterrichtstätigkeit
	40
	Wartezeit
	150


Bestätigung B3

(zu Anlage A/ III)

Hochschulstudiengesetz 2005 (HG) ab 2007

	An den

Landesschulrat für Steiermark

Körblergasse 23

Postfach 663

8011 GRAZ
	
	Stempel der Pädagogischen Hochschule





Vom/Von der Lehrer/in - Bewerber/in auszufüllen!

	Nachname, Vorname, Geborene(r)



	Sozialversicherungsnummer:



	Bachelor für
( VL
( HL
( SL
( 

abgelegt am 


Fächer (nur bei HL) 



Das Rektorat der Pädagogischen Hochschule bestätigt für die (den) Obgenannte(n), dass die oa. Studienrichtung mit folgenden Beurteilungen abgeschlossen wurde:

Von der Pädagogischen Hochschule auszufüllen!

	Credits des Grundstudiums: 180

	
	Beurteilung
	Punkte

	Bachelorarbeit
	
	

	Schulpraxis
	
	

	Gesamtleistung
	
	

	
	
	

	
	
	

	zusätzl. Pflichtschullehramt
	
	

	Bezeichnung:
	
	

	Lehrgang (bis 59 Credits)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Hochschullehrgänge (ab 60 Credits)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Auslandssemester (mind. 3 Monate)
	
	

	Summe:
	
	


Ort, Datum
   Für das Rektorat
